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selbst gleichbedeutend ist». Das führt praktisch dazu, dass die
Arbeitnehmer in der Wahrung ihrer Lohninteressen gegenüber
dem Staat als monopolistischen Arbeitgeber,
gegenüber der Parteidiktatur keine unabhängige
Gewerkschaftsorganisation und Vertretung besitzen.

Als auf dem 7. Gewerkschaftskongress Klagen über die knappe
Lohnbemessung vorgebracht und das Einschreiten des Zentralrats
der Gewerkschaften gefordert wurde, erklärte der damalige
Vorsitzende des Zentralrates, Tomskij: «Der Zentralrat der
Gewerkschaften tritt in einzelnen Fragen als Fürsprecher bei der
Regierung auf, in gewissen Grenzen, in sehr engen Grenzen, denn
der Staat hat sehr wenig Geld.» Da aber die Arbeitermassen
ebensowenig die staatliche Wirtschaftsführung
bestimmen können, wie die Gewerkschaftsmitglieder die
Gewerkschaftsführung, so müssen sie wohl alle Opfer der verfehlten
Wirtschaftspolitik tragen, ohne eine öffentliche Kontrolle der
Wirtschaftsführer und der Staatsführer ausüben zu können. Dieser
Mangel an effektivem demokratischem Kontrollrecht brachte es
mit sich, dass der Fünfjahrplan, statt der in Aussicht gestellten
Hebung der Reallöhne und des Massenverbrauchs, das Gegenteil

bewirkt hat. Es zeigt sich eben — und das Werk von Koch
bietet einen sehr wertvollen Beitrag hierzu —, dass eine
Parteidiktatur, selbst wenn sie aus der Arbeiterschaft hervorgegangen
und wenn sie auch vom besten subjektiven Wollen getragen sein
mag, mit der politischen und gewerkschaftlichen Entrechtung der
Arbeitermassen auch ihre wirtschaftliche Lage gefährdet.

Das tschechoslowakische Kartell-Gesetz.
Von Friedrich Wagner.

Der erste Entwurf zu einem tschechischen Kartellgesetz
stammt aus dem Jahre 1924. Es hat also einer nahezu zehnjährigen

öffentlichen Diskussion, mehrmaliger Umarbeitungen durch
die Behörden, amtlicher und nichtamtlicher Gutachten zu Dutzenden

und eines nicht nachlassenden Drängens der interessierten
Arbeiterorganisationen und ihrer Organe bedurft, um endlich das
vorliegende Kartellgesetz vom 12. Juni 1933 zustande zu bringen.
Durch beinahe ein Jahrzehnt hat der Widerstand der tschechischen

Unternehmerparteien und der mit ihnen verbündeten Agrar-
partei ausgereicht, die Schaffung eines solchen Instrumentes in
der Hand der Regierung zu verhindern, die nun endlich damit
wenigstens die schlimmsten Auswüchse der Marktausbeutung
durch Kartellwucher wirksam bekämpfen kann. Kann! Ob sie
es tun wird, hängt von dem Einfluss ab, den sich das Bank- und
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Industriekapital und anderseits die Arbeiter- und
Verbraucherorganisationen auf die beteiligten Ministerien zu sichern verstehen
werden.

An und für sich bietet das Kartellgesetz eine durchaus brauchbare

Handhabe, um die Interessen der Verbraucher gegenüber
marktbeherrschenden Kartellen und Monopolfirmen zu wahren.
Wie notwendig die Schaffung .dieses Gesetzes war und wie sehr
eine straffe Anwendung zu wünschen ist, ergibt sich u. a. aus den

Ausführungen des deutschen sozialdemokratischen Abgeordneten
Dr. Heller in der Nationalversammlung anlässlich der Debatte zu
dem Kartellgesetz. Die Unterschiede zwischen den Inland- und
Auslandpreisen haben nach Heller eine Höhe angenommen, die
auf eine geradezu wucherische Ausbeutung aller inländischen
Verbraucherkreise hinauslaufen. So liegt der Preis bei tschechischem
Zucker um 540 Kc (1 Kc, tschechische Krone 16 Rappen),
tschechischem Papier um 170 Kc. im Auslande niedriger als im
Inlande. Die Preise für Stangeneisen, Bandeisen und Rohbleche

liegen auf den tschechischen Märkten um das Dreifache höher
als in Belgien. Die Steinkohle kostet auf dem Inlandmarkt das

Zweieinhalbfache der englischen Kohlenpreise. Genau so liegen
die Dinge in der chemischen und in der Zementindustrie.

Der Inhalt des Kartellgesetzes.
Der erste Teil des Gesetzes bringt die Begriffsbestimmungen

(§1) und die Vorschrift der schriftlichen Niederlegung aller
Kartellverträge und einschlägigen Sondervereinbarungen. Es erfasst alle
Vereinbarungen, die bezwecken, «die Freiheit des Wettbewerbes
durch Regelung der Produktion, des Absatzes, der
Geschäftsbedingungen, der Preise oder, soweit es sich um Transport-, Kreditoder

Versicherungsunternehmungen handelt, auch der Tarife
einzuschränken oder auszuschliessen, wenn der Zweck der
Vereinbarungen die möglichst wirksame Beherrschung des Marktes ist».
Ausserdem enthält er Bestimmungen über die Führung eines

Kartellregisters beim Statistischen Staatsamte, das mit einer
Urkundensammlung verbunden ist, zu der die Statuten, Verträge und
sonstigen Unterlagen der Kartellvereinigungen eingereicht werden
müssen. Das Kartellregister ist öffentlich und kann von jedermann

eingesehen werden. Die Urkundensammlung hingegen ist
nur den zuständigen Ministerien und der Kartellkommission
zugänglich. Das Statistische Staatsamt führt weiterhin laufend ein
Verzeichnis der auf Grund der Kartellvereinbarungen festgesetzten

Verkaufspreise und Tarife. Zu diesem Zwecke sind diese Preise
und ihre Veränderungen dem Statistischen Staatsamte von den
Kartellen oder ihren Organen anzuzeigen. Auch dieses

Preisregister ist nur für den Gebrauch der zuständigen Ministerien
bestimmt. Das Statistische Staatsamt verfolgt daneben auch die
Preisentwicklung in den durch die Kartellvereinbarungen nicht
berührten Absatzphasen. Die Kartelle und ihre Vertragsteile wer-
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den verpflichtet, über Verhandlungen und Massnahmen hinsaht-
KA, .W Preise Tarife oder Geschäftsbedingungen, oder über
SnL™ von Firmen ProtokoUe zu verfassen, zu sammeln und

-bandenzehn jähre lang aufzubewahren. Beabsichtigte Sperren

von KÄ LieLantenlnd überhaupt dritten Personen^en
Wgstens 8 Tage vor ihrem Inkrafttreten dem zustandigen Mini-

^rifm a^ezeig^ werden. Massnahmen und Sperren, die pro«,
kollarisch nicht festgelegt werden, sind unwirksam.

Dieser erste Teil des Gesetzes schafft also alle Unterlagen

«nd mXrieC Nachprüfungsmöglichkeiten, die f -*£*£-
Chorden für ihre Stellungnahme und ein eventuelles Eingreifen
^nötigen Der dritte Teil des Gesetzes bestimmt auch die An-

leKT der kartellgesetzlichen Bestimmungen auf monopohsti-

gehe Einzelunternehmungen.

Im zweiten Teile befinden sich die Bestimmungen, die für

die Segnung der Politik der Kartelle wirksam werd^sollem
Sie sehen Erhebungen vor, die auf Weisung der^^^den zuständigen Ministerien vorgenommen werden^müssen ^d«
__.__ _._._, Miniatprium aus eigener Imtiative anstellen Kann, wenn

Gründete BeSLg besteht, dass durch Kartcllvereinbarungen
unrurngemes"en hohe Preise das öffentliche luteresse gefährdet

.rird to diesem FaUe leitet das Ministerium durch Re^rungs-
beschlu^ von Amtes wegen oder auf Antrag emer Spitzenorgam-
_atit der Interessenten, leren Mitglieder mittettar »der umnittel-

tar Kunden der Vertragsteüe oder der KarteUorgamsaUon *u£
ein Einiaungsverfahren ein. Nach Abschluss der Erhebung legt

das SL der Regierung einen Bericht -mt Anttag^or.
Die Regierung fällt daraufhin die Entscheidung. Sie kann die

EmschSg aber auch durch die Kartellkommission fällen lassen.

S trmuüfch der Regelfall sein dürfte Die Entsch^dung
kann

dahin gehen, « dass den Vertragstellen oder der die KarteU™re™
barung6 durchführenden Organisation verb ot.e n wir* a_f ^m
inländischen Markte die festgesetzte Höhe übersteigende preise

ÄdtToder bestimmte Geschäftsbedingungen in Anwendung

zu bringen oder die Sperre durchzuführen ».

Wird die Entscheidung von den Kartellbeteiligten oder ihrer

Organisation nicht beachtet, so kann die Regierung:

„) den Vertragsteilen oder der die Kartellvereinbarung durch-

führenden Organisation die Hinterlegung einer Sicherheit

bis zu 3 Millionen Kc. auferlegen;

b) die Kartellvereinbarung unwirksam erklären;

c) die die Kartellvereinbarung durchführende Organisation auf-

lösen.

Die erlegte Sicherheit haftet für die Geldstrafen und Ord-

nungsbussen, die aus dem Kartellgesetz den beteiligten Firmen

oder Kartellverbänden auferlegt werden könne.
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Gegen die Entscheidung der Regierung oder der KarteUkom-

missÄnnen die davon »f^KÖgfiSdurchführende Organisation binnen 15 Tagen beim Karteuger

Beschwerde einlegen.

Der vierte Teü des Gesetzes behandelt die Zusammensetzung

führenden Entscheidungen^^i^S__lÄSn^nfste^eteXn Zs^. -wil aus sijenSSS. Je eines dieserMtgü•£«-££« fcÄ
Jänner ernennen aus ^^dS_Ä öffentliche

SÄSES <"*£_!. Fürsorge und der auswärtigen

^StSUi- ^rd auf Vorschlag der^^^S^TbethfÄ^Sin des
ot^teTverwaltungsgerichts als Vorsitzenden

Das Gesamtverfahren gegen Kartellausschreitungen ghedert

sich, entsprechend diesen Vorschriften, in drei Tede. Einender
beteiligten Ministerien kann von Amtes wegen oder aut Jartrag

SZärmg einleiten. Zu diesem Zwecke steht ihm <as KarteU

register, die Urkundensammlung und die Pff>^a08^¦ «" £1,äst»Ä^^Ä^IgÄ^n^^triäfdfsSÄKV
2. KZIÄÄ_äSÄÄ££-. in»
Uon_SlSe aber an die Kartellkommission verweisen wiri

S KoTnSsion fällt darauf die Entscheidungen aus dem §j^12

™J 1 Die davon betroffenen Kartellteile oder ihre Organisation

können dagegen
Se Beschwerde bei dem Kartellgericht einlegen,

darüber dfe Aufhebung oder die Aufrechterhaltung der Ent-

Scheidungen oder Verfügungen der Vorinstanz einen endgültigen

SPrUDerffünfte Teü des Gesetzes gibt den MitgUedemJonKar-
teilen das Recht, «von der Kartellvereinbarung l£°™^™£
zutreten, wenn durch deren Durchführung ^Unternd«
keit wirtschaftlich in einem Masse> bedenkkch£ffJ^«^oder unmöglich gemacht wird, das die Vartei »e™

K rf
dieser Vereinbarung mit der Sorgfalt eines ordendichenK^m
manns nicht voraussehen konnte ». In diesemJFalfemuss das l_ar

tellmitglied die Rücktrittserklämngschrifthch abgeben und be

gründen. Wenn die Gegenseite nicht binnen 15 Tagen dagegen

Einspruch erhebt, wird der Rücktritt wirksam. Werden jedoch



Einsprüche erhoben, so muss der zurücktretende Teil innerhalb
weiterer 15 Tage eine Feststellungsklage erheben, dass er zu der
Rücktrittserklärung berechtigt ist.

Der sechste Teil enthält die Strafbestimmungen. Darin werden
Geldstrafen bis zu 500,000 Kc. und Freiheitsstrafen bis zu

einem Jahre angedroht. Auch der Versuch wird als strafbar
erklärt.

Der Schlussteil des Kartellgesetzes trifft einige
Ordnungsbestimmungen und nimmt die Staatsmonopole sowie diejenigen auf
dem Staatsgebiete wirkenden ausländischen Kartellvereinbarungen
aus, die sich aus internationalen Vereinbarungen ergeben, sofern
die Regierung zustimmend davon Kenntnis genommen hat.

Wesentlich ist noch § 39. Er regelt die Auswirkung des
Gesetzes auf die Geldinstitute und die Festsetzung des Zinsfuss-
mveaus. Solange das Recht der Regierung aus dem Gesetz über
den Wettbewerb in den Angelegenheiten des Geldwesens besteht,Imdet das Kartellgesetz auf die Zinssätze von Einlagen oder
Darlehen der Kreditunternehmungen keine Anwendung. Von
entscheidender Bedeutung dürfte auch § 40 werden können. Er er-
machtigt die Regierung zur Aenderung der Zollsätze auf dem
Verordnungswege, sofern dies zur Durchführung des Kartellgesetzes
erforderlich wird.

Die Kritik.
Unterzieht man dieses Gesetz einer Kritik vom Standpunkteder Gewerkschaften und der Verbraucher, so findet man neben

ausreichenden Bestimmungen eine Menge von Unzulänglichkeiten,die seinen Wert erheblich herabzumindern drohen. Die
Begriffsbestimmung und der Umfang des Gesetzes dürften weit genug
gezogen sein, um wirklich alle marktbeherrschenden privaten
Monopole erfassen zu können. Sie gestatten auch die Einwirkungauf diejenigen Waren, die nicht durch Kartellvereinbarungen,
sondern durch Monopolfirmen festgesetzt werden, wie bei den
meisten Markenartikeln, und schliessen auch ausländische
Kartellvereinbarungen ein, die sich auf den tschechischen Markt
erstrecken. Die Ausnahme der Staatsmonopole und solcher
internationalen Vereinbarungen, denen der Staat seine Zustimmung
gegeben hat, erscheint gerechtfertigt.

Mängel zeigen aber schon die Bestimmungen über die
Urkundensammlung beim Statistischen Staatsamte. Sie ist, im Gegensatz

zu dem Kartellregister, nicht öffentlich. Dadurch wird den
unter der Kartellpolitik leidenden Bevölkerungskreisen eine Waffe
gegen die Kartelle aUch weiterhin verwehrt, die ihnen bei dieser
Gelegenheit hätte in die Hand gegeben werden können. Das istdie Publizität. Aus dem Kartellregister lässt sich nicht sehrviel mehr ersehen als die Namen der Mitglieder und einige
Aeusserlichkeiten der verschiedenen Monopolverbände. Die Berech-
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tigung oder das Unrecht ihrer Preis- und Marktpolitik aber, die
Methoden ihrer Kalkulation und ihres Vorgehens gegen die
Verbraucher lassen sich nur aus den Urkunden feststellen. Der
Einwand der Gefährdung des Geschäftsgeheimnisses durch die
Offenlegung der Vereinbarungen und Beschlüsse kann insofern
nicht stichhaltig sein, als in den Urkunden von Kartellverbänden
technische Verfahrensarten und Fabrikationsgeheimnisse bestimmt
nicht niedergelegt sind. Etwaige Vereinbarungen jedoch über ein
gleichmässig anzuwendendes Kalkulationsschema, über Gebietsoder

Produktionskontingentierungen und Absatzquoten hören auf,
ein schutzwürdiges Geheimnis zu sein, wenn sie die Versorgung
eines ganzen Volkes mit lebensnotwendigen Waren der Willkür
einer einzigen Produzentengrüppe überantworten. Das
tschechische Kartellgesetz gewährt nur den zuständigen Ministerien zu
diese Urkundensammlung Zutritt. Es sperrt also die Kartelle
gegen die längst notwendig gewordene Oeffentlichkeit ihrer
Methoden ab. Bekanntlich ist aber die öffentliche Erörterung dieser
Art von Kartell«geheimnissen» bisher immer noch die beste
Waffe gegen die organisierte Ausbeutung der Verbraucher gewesen.

Der zweite Teil des Gesetzes verlegt die Initiative gegen die
Kartellauswüchse mit einer einzigen Ausnahme in die Ministerien.
Den von Kartellmassnahmen betroffenen Kreisen wird lediglich
ein Antragsrecht auf Eröffnung der Erhebung oder eines
Einigungsverfahrens durch ihre Spitzenorganisationen eingeräumt. Für
die Arbeiterschaft kämen als solche Spitzenorganisationen vermutlich

nur die Organisationen der Konsumvereine in Betracht. Ob
die gewerkschaftlichen Spitzenverbände als antragsberechtigt in
Frage kommen, erscheint als zweifelhaft und bedarf noch der
Klärung. Trotz dieses Antragsrechtes liegt die Eröffnung eines
Verfahrens praktisch beim Ministerium. Zum mindesten hat es
durch die Tatsache, dass eine Erhebung nur von ihm selber
durchgeführt werden kann, alle Mittel in der Hand, um eventuell seinen
Standpunkt gegen die antragstellende Organisation leicht durchsetzen

zu können. In anderer Weise werden die Vertretungen der
grössten und letzten Verbraucherschichten, die Gewerkschaften
oder die Genossenschaften bei der Regelung des Kartellwesens
durch das neue Gesetz nicht berücksichtigt.

Zu diesen Mängeln tritt noch ein weiterer. Die §§7 und 12
geben in ihren Eingangsformen die Voraussetzungen an, unter
welchen das Eingreifen der Behörden gegen Kartellvereinbarungen
als geboten erachtet wird. «Besteht die begründete
Befürchtung, dass durch die Durchführung einer Kartellvereinbarung

das öffentliche Interesse durch unangemessen
hohe Preise (Tarife), Geschäftsbedingungen, die, sei es

die Grosshandels- oder die Detailpreise, unangemessen erhöhen...»
(§ 7.) «Wird durch die Erhebung festgestellt, dass sowohl mit
Rücksicht auf die Kalkulation und die Gesamtergebnisse der Wirt-
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schaftsgebarung... als auch vom volkswirtschaftlichen Standpunkte
die Preise oder Tarife unangemessen hoch sind...» Mit diesen
Worten werden die Umstände gekennzeichnet, welche die
Einleitung von Erhebungen oder Einigungsverfahren nach dem
Kartellgesetz durch die Ministerien in Gang bringen sollen. Auch
hier wird das Befinden darüber, ob diese Umstände tatsächlich
vorhanden sind und ob sie ein Eingreifen rechtfertigen, völlig in
das Ermessen des jeweils zuständigen Ministeriums verlegt. Bei
der Ungenauigkeit der hier verwendeten Begriffe bleibt ein sehr
weiter Spielraum innerhalb der Ermessensgrenzen offen, der allerlei

Interessenteneinflüssen der Produktion Tür und Tor öffnet.
Auf derselben Ebene liegt die Zusammensetzung der Kartell-

kommission und des Kartellgerichts. In der Kartellkommission
sitzen nur Vertreter der beteiligten Ministerien. In diesem wichtigen

Organ der Bekämpfung der Kartellauswüchse ist kein
Vertreter der breiten Verbraucherschichten oder anderer Wirtschaftskreise.

Im Kartellgericht sitzen zwar zwei sogenannte Fachrichter.
Diese werden aber vermutlich ausgesprochene Unternehmervertreter

sein, deren Interesse eher auf die Ausdehnung als auf die
Beschränkung des Kartellwesens gerichtet sein dürfte. Ein
entsprechendes Gegengewicht aus den Kreisen der letzten Verbraucherschichten

fehlt völlig.
Man könnte daraufhin einwenden, dass unter den beteiligten

Ministerien sich ja auch das Ministerium für soziale Fürsorge
befindet, das von Amtes wegen die Verbraucherinteressen zu
verfechten hat und seinen Einfluss auf deren Berücksichtigung sicherlich

geltend machen wird. Nun liegen die Dinge aber so, dass
dieses Ministerium nicht entscheidend eingreifen kann. Es ist im
wesentlichen darauf beschränkt, etwaige Bedenken den anderen
beteiligten Ministerien vorzutragen und um Abhilfe zu ersuchen.
Die «Gewerkschaftliche Rundschau», das Organ der Zentral-
gewerkschaftskommission des Deutschen Gewerkschaftsbundes in
der Tschechoslowakei, hat kürzlich in einem Leitartikel zu dieser
Frage Stellung genommen. Darin wird u. a. gefordert: dass
die Idee des Verbraucherschutzes zusammenfassend und schärfer
präzisiert und dem Fürsorgeministerium ganz übertragen wird.
Zu dieser Meinung kommen wir deshalb, weil durch die neuen
Kartellgesetze die Uebermacht der Produzenten
gewissermassen staatlich garantiert wird.» Dieses scharfe
Gesamturteil besteht zurecht, weil — abgesehen vom Ministerium
für soziale Fürsorge — in den hauptsächlich und entscheidend
beteiligten Ressorts der Produzenteneinfluss ziemlich ungehemmt
geltend gemacht werden kann, während der Einfluss der
Verbraucher auf das Eingaberecht ihrer Spitzenorganisationen
beschränkt bleibt. Von den Konsumgenossenschaften wurde deshalb
im Zusammenhang mit der Diskussion über das Kartellgesetz die
Forderung nach einem Verbraucherrat bei dem Ministerium für
soziale Fürsorge erhoben, der auch die Gewerkschaften beistimmen.
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In seiner « Sozialen Revue » hält dieses Ministerium selber solche

«Beiräte für Verbraucherfragen» für notwendig und stellt ihre
Bildung in Aussicht.

Bedenkt man, dass bis zum 31. Oktober, dem Schlusstage der
Anmeldefrist, beim Statistischen Staatsamt nicht weniger als 538

Kartellverträge eingereicht worden sind, so bekommt man über die
Dringlichkeit der KarteDfrage für die Tschechoslowakei erst den

richtigen Ueberblick.
Zusammenfassend kann man über das Kartellgesetz sagen: Es

bedeutet insofern einen Fortschritt, als es der Regierung Material
und Handhaben genug gibt, um beim ernsten Willen gegen die
Auswucherung der Konsumenten durch die Monopolverbände
erfolgreich einschreiten zu können. Seine Mängel liegen in dem

Ausschluss der Vertreter der Verbraucherinteressen
von der Mitwirkung bei der Bekämpfung der Kartellauswüchse

und in der Tatsache, dass der an sich vorhandene
Einfluss der Produzenten auf die für die Durchführung des Gesetzes

verantwortlichen Behörden durch das Gesetz nicht eingeschränkt
wird, sondern in der bisherigen Weise weiterbestehen bleibt. Ob

unter diesen Verhältnissen das Kartellgesetz mit hinreichender
Schärfe durchgeführt werden wird, ist eine noch offene Frage.
Die deutschen wie die tschechischen Gewerkschaften lehnen das

Gesetz nicht ab, aber sie sehen in ihm auch keine endgültige
Lösung des Kartellproblems. Sie verfolgen aufmerksam seine weitere

Entwicklung und die Anwendung des Gesetzes.

Das neue Arbeitsgesetzbuch in Mexiko.
Von Wilhelm Wolff.

Troncoso, Professor an der Universität Chile, veröffentlichte
kürzlich in der «Internationalen Rundschau der Arbeit» einen
interessanten Artikel über das neue Arbeitsgesetzbuch in Mexiko,
das am 26.8.31 veröffentlicht wurde. Dieses Gesetz bildet den
Abschluss der Revolution auf sozialrechtlichem Gebiet, die 1910

einsetzte. Es bringt eine Reihe Bestimmungen zum besten des

Arbeitnehmers, die in Europa unbekannt sind, so dass es sich

lohnt, über das Gesetz auf Grund des oben genannten Aufsatzes
nachstehend zu berichten.

Geltungsbereich. Das Gesetz gilt nicht für
Staatsbedienstete, die einem später zu erlassenden Beamtengesetz unterstellt

werden sollen. Es bestimmt, dass jeder Arbeitgeber 90 Prozent

Mexikaner beschäftigen muss. Als Schutz gegen die Alkoholgefahr

ist bestimmt, dass innerhalb eines Umkreises von 4 km von
der Arbeitsstätte berauschende Getränke nicht verkauft noch ein
Glücksspiel betrieben werden darf.
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